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Grundlagen und Methoden

Informationen zur Gesellschaft und zum Konzern
Die Beiersdorf AG hat ihren Firmensitz in der 
 Unnastraße 48 in Hamburg (Deutschland) und ist 
beim Amtsgericht Hamburg im Handelsregister unter 
HRB 1787 eingetragen. Das oberste Mutterunterneh-
men der Gesellschaft ist die maxingvest ag (vormals 
Tchibo Holding AG).

Die Aktivitäten der Beiersdorf AG und ihrer Toch-
tergesellschaften („Beiersdorf Konzern“) umfassen im 
Wesentlichen die Herstellung und den Vertrieb von 
Markenartikelprodukten in den Bereichen Haut- und 
Schönheitspfl ege sowie die Herstellung und den Ver-
trieb von technischen Klebebändern. 

Der Konzernabschluss der Beiersdorf AG für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2008 
wurde am 4. Februar 2009 durch den Vorstand aufge-
stellt und anschließend zur Prüfung und Billigung an den 
Aufsichtsrat weitergeleitet.

Allgemeine Grundsätze
Der Konzernabschluss der Beiersdorf AG wurde in 
 Übereinstimmung mit den International Financial 
 Reporting Standards (IFRS) des International Accoun-
ting Standards Board (IASB) einschließlich der Inter-
pretationen des International Financial Reporting 
Inter  pretations Committee zu den IFRS (IFRIC) und den 
ergänzend nach § 315a Abs. 1 HGB anzuwendenden han-
delsrechtlichen Vorschriften aufgestellt. Es wurden alle 
IFRS und IFRIC beachtet, die zum 31. Dezember 2008 
von der EU-Kommission übernommen wurden und ver-
pfl ichtend anzuwenden sind. 

Die Erstellung des Konzernabschlusses erfolgt 
grundsätzlich unter Anwendung des Anschaffungs-
kostenprinzips. Hiervon ausgenommen sind Finanz-
instrumente der Kategorie „zur Veräußerung verfüg-
bar“ sowie derivative Finanzinstrumente, die jeweils 
zu beizulegenden Zeitwerten bewertet werden, sofern 
diese verlässlich bestimmbar sind. 

Die Konzern-Gewinn- und -Verlustrechnung wurde 
nach dem Umsatzkostenverfahren erstellt. Um die Klar-
heit der Darstellung in der Gewinn- und Verlustrech-
nung sowie in der Bilanz zu verbessern, wurden einzel-
ne Posten zusammengefasst. Diese Posten werden im 
Anhang gesondert ausgewiesen und erläutert.

Im Konzernabschluss müssen in einem eng begrenz-
ten Umfang Schätzungen vorgenommen und Annahmen 
getroffen werden, die Auswirkungen auf Höhe und Aus-

weis der bilanzierten Vermögenswerte und Schulden, 
der Erträge und Aufwendungen sowie der Eventualver-
bindlichkeiten haben. Dabei werden sämtliche aktuell 
verfügbaren Erkenntnisse berücksichtigt. Wesentliche 
Schätzungen und Annahmen wurden insbesondere 
hinsichtlich der Festlegung der konzerneinheitlichen 
Abschreibungsdauern, der Wertminderungen, der 
Wertberichtigungen auf Forderungen und Vorräte, der 
Parameter für die Bewertung der Pensionsrückstel-
lungen, der erwarteten Erträge des Planvermögens, 
der sonstigen Rückstellungen sowie der Parameter für 
die Kaufpreisallokation, die Wertminderungstests von 
Geschäfts- oder Firmenwerten und der Markenrechte 
vorgenommen. Die tatsächlichen Werte können von 
den Schätzungen abweichen. Änderungen werden zum 
Zeitpunkt einer besseren Kenntnis erfolgswirksam 
berücksichtigt. 

Wir verweisen auch auf unsere Erläuterungen zu 
den einzelnen Abschlusspositionen.

Konsolidierungsgrundsätze
Die Kapitalkonsolidierung erfolgt nach der Erwerbs-
methode. Danach werden die Anschaffungskosten des 
Unternehmenszusammenschlusses auf die erworbenen 
identifi zierbaren Vermögenswerte und die übernom-
menen identifi zierbaren Schulden und Eventualschul-
den entsprechend ihrer beizulegenden Zeitwerte zum 
Erwerbszeitpunkt verteilt. Ein Überschuss der An-
schaffungskosten der Beteiligung über die anteiligen 
Nettozeitwerte der identifi zierbaren Vermögenswerte, 
Schulden und Eventualschulden wird als Geschäfts- 
oder Firmenwert bilanziert.

Anteile anderer Gesellschafter am Ergebnis und 
Eigenkapital von Tochterunternehmen werden geson-
dert in der Konzern-Gewinn- und -Verlustrechnung 
und innerhalb des Eigenkapitals in der Konzernbilanz 
ausgewiesen. Beim Erwerb weiterer Anteile von Toch-
terunternehmen wird der Unterschiedsbetrag zwischen 
den Anschaffungskosten dieser Anteile und dem zuvor 
im Konzern für diese Anteile ausgewiesenen Minderhei-
tenanteil erfolgsneutral im Eigenkapital erfasst. 

Alle konzerninternen Salden, Transaktionen, Erträge 
und Aufwendungen sowie Gewinne und Verluste aus 
konzerninternen Transaktionen, die im Buchwert von 
Vermögenswerten enthalten sind, werden in voller 
Höhe eliminiert. Für Konsolidierungsmaßnahmen mit 
ertragsteuerlichen Auswirkungen werden latente Steu-
ern angesetzt. 
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Währungsumrechnung
Der Konzernabschluss wird in Euro aufgestellt. Der 
Euro entspricht der funktionalen und der Darstellungs-
währung der Beiersdorf AG. Sofern nichts anderes 
angegeben ist, werden sämtliche Werte auf Millionen 
(Mio. €) gerundet.

Jedes Unternehmen innerhalb des Konzerns legt 
seine eigene funktionale Währung fest. Die im Ab-
schluss des jeweiligen Unternehmens enthaltenen 
Posten werden unter Verwendung dieser funktionalen 
Währung bewertet. Fremdwährungstransaktionen 
werden zunächst zum am Tag des Geschäftsvorfalls 
gültigen Kassakurs zwischen der funktionalen Wäh-
rung und der Fremdwährung umgerechnet. Monetäre 
Vermögenswerte und Schulden in einer Fremdwährung 
werden zum Stichtagskurs in die funktionale Währung 
umgerechnet. Nicht monetäre Posten, die zu histori-
schen Anschaffungs- oder Herstellungskosten in einer 
Fremdwährung bewertet wurden, werden mit dem
Kurs am Tag des Geschäftsvorfalls umgerechnet. 

Da die ausländischen Tochtergesellschaften ihr 
Geschäft in fi nanzieller, wirtschaftlicher und organisa-
torischer Hinsicht selbständig betreiben, entspricht die 
funktionale Währung jeweils der Landeswährung.

 
Zum Bilanzstichtag werden bei ausländischen 

Tochterunternehmen mit nicht auf den Euro lautender 
funktionaler Währung die Vermögenswerte und Schul-
den zum Stichtagskurs in Euro umgerechnet. Erträge 
und Aufwendungen werden zum Durchschnittskurs des 
Geschäftsjahres umgerechnet. 

Die hieraus entstehenden Umrechnungsdifferenzen 
werden als separater Bestandteil des Eigenkapitals 
erfasst. 

Die Entwicklungen der Wechselkurse der für den 
Konzernabschluss wesentlichen Währungen sind in den 
nachfolgend stehenden Tabellen aufgeführt:

entwicklung der wechselkurse (1 € =)

Durchschnittskurse

ISO-Code 2007 2008

Schweizer Franken CHF 1,6461 1,5786

Chinesischer Yuan CNY 10,4424 10,2301

Britisches Pfund GBP 0,6873 0,8038

Japanischer Yen JPY 162,0433 151,4825

Polnischer Zloty PLN 3,7834 3,5383

US-Dollar USD 1,3790 1,4741

entwicklung der wechselkurse (1 € =)

Stichtagskurse

ISO-Code 2007 2008

Schweizer Franken CHF 1,6557 1,4860

Chinesischer Yuan CNY 10,7400 9,6090

Britisches Pfund GBP 0,7346 0,9600

Japanischer Yen JPY 165,0000 126,4000

Polnischer Zloty PLN 3,5928 4,1823

US-Dollar USD 1,4716 1,3977

Änderungen der Bilanzierungs- und 
 Bewertungsmethoden 
Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ent-
sprechen grundsätzlich den im Vorjahr angewandten 
Methoden, mit folgenden wesentlichen Ausnahmen: 

Den Standard IFRS 8 „Geschäftssegmente“, der 
erstmal verpfl ichtend für am oder nach dem 1. Janu-
ar 2009 beginnende Geschäftsjahre anzuwenden ist, 
haben wir im Geschäftsjahr 2008 vorzeitig angewandt. 
Die Vorjahresvergleichsangaben wurden entsprechend 
angepasst. Da die zuvor nach IAS 14 „Segmentbericht-
erstattung“ auf Grundlage des so genannten Risiko- und 
Chancenansatzes dargestellten Geschäftssegmente 
bereits die interne Berichterstattung widerspiegelten, 
hat die erstmalige Anwendung bis auf modifi zierte An-
hangangaben keine wesentlichen Auswirkungen auf den 
Konzernabschluss gehabt. 

Die im Rahmen der „Verbesserungen von IFRS“ 
in IAS 38 vorgenommene Klarstellung zum Zeitpunkt 
der Erfassung von Werbeaufwendungen, die verpfl ich-
tend für an oder nach dem 1. Januar 2009 beginnende 
Geschäftsjahre anzuwenden ist, wurde bereits vorzeitig 
im Geschäftsjahr 2008 angewandt. Aufgrund dieser Än-
derung werden Werbematerialien bereits zum Zeitpunkt, 
an dem das Unternehmen das Zugriffsrecht über diese 
Produkte erhält, und nicht erst bei der Lieferung an die 
Kunden, aufwandswirksam erfasst. Da eine Ermittlung 
der betreffenden Bestände zum 1. Januar 2007 nicht 
mehr hinreichend genau durchführbar war, erfolgte die 
Anpassung der Bilanzierungsänderung retrospektiv
zum 1. Januar 2008. 

Die Ertragsteuerrückstellungen sowie die in den 
Marketing- und Vertriebsrückstellungen enthaltenen 
Aufwendungen für umsatzabhängige nachgelagerte 
Kundenboni wurden erstmals als Ertragsteuerverbind-
lichkeiten bzw. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen ausgewiesen. Darüber hinaus wurde im 
Berichtsjahr beim Ausweis der Vermögenswerte und 
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und Schulden in der Bilanz eine Trennung zwischen fi -
nanziellen und nicht-fi nanziellen Posten vorgenommen. 
Die Vorjahreswerte wurden entsprechend angepasst. 

Aus der erstmalig verpfl ichtenden Anwendung des 
IFRIC 14 „IAS 19 – Die Begrenzung eines leistungsori-
entierten Vermögenswertes, Mindestfi nanzierungsvor-
schriften und ihre Wechselwirkung“ im Geschäftsjahr 
2008 ergaben sich keine wesentlichen Auswirkungen
auf den Konzernabschluss.

Folgende für die Geschäftstätigkeit des Konzerns 
relevante Standards und Interpretationen sind zum 
31. Dezember 2008 veröffentlicht, aber zu diesem 
Stichtag noch nicht verpfl ichtend anzuwenden:

 –  IAS 1 „Darstellung des Abschlusses“
(ab/nach 01.01.2009)

 –  IAS 23 „Fremdkapitalkosten“
(ab/nach 01.01.2009)

 –   IAS 27 „Konzern- und separate Einzelabschlüsse“ 
(ab/nach 01.07.2009)

 –  IFRS 3 „Unternehmenszusammenschlüsse“
(ab/nach 01.07.2009)

 –   IFRIC 13 „Kundenbindungsprogramme“ 
(ab/nach 01.07.2008)

 –  „Verbesserungen von IFRS“ umfasst nicht drin-
gende aber notwendige kleinere Änderungen von   
ingesamt 21 Standards (ab/nach 01.01.2009)

Die Umsetzung erfolgt im Jahr der erstmalig ver-
pfl ichtenden Anwendung. Mit der Ausnahme zusätzlicher 
bzw. modifi zierter Anhangangaben werden bei der erst-
maligen Anwendung keine wesentlichen Auswirkungen 
auf den Konzernabschluss erwartet.

Wesentliche Bilanzierungs- und 
 Bewertungsgrundsätze
Die Umsatzerlöse werden realisiert, wenn die Waren und 
Erzeugnisse geliefert und die mit dem Eigentum verbun-
denen maßgeblichen Risiken und Chancen auf den Käufer 
übergegangen sind. Skonti, Kundenboni und Rabatte 
werden von den Umsatzerlösen abgesetzt. Die Existenz 
von Rücklieferrechten wird bei der Realisierung und 
Bemessung der Umsatzerlöse berücksichtigt.

Die Kosten der umgesetzten Leistungen umfassen 
die Kosten der umgesetzten, selbst erstellten Erzeugnisse 
und die Einstandskosten der verkauften Handelswaren. 
Die Kosten der selbst erstellten Erzeugnisse beinhalten 
neben den direkt zurechenbaren Kosten wie Material-, 
Personal- und Energiekosten auch die herstellungsbezo-

genen Gemeinkosten einschließlich der Abschreibungen 
auf Produktionsanlagen. In den Kosten der umgesetzten 
Leistungen sind die Abwertungen auf Vorräte enthalten.

Die Marketing- und Vertriebskosten enthalten 
die Kosten für Marketing, Vertriebsorganisation sowie 
Vertriebslogistik. Diese Position enthält auch die Wert-
berichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen.

Die Kosten für Forschung und Entwicklung enthal-
ten die Kosten der Forschung sowie der Produkt- und 
Verfahrensentwicklung inklusive der Aufwendungen 
für Fremdleistungen. Bei Entwicklungsprojekten wird 
geprüft, ob die in IAS 38 aufgeführten Kriterien zur Ak-
tivierung von selbst geschaffenen immateriellen Vermö-
genswerten erfüllt sind. Entwicklungskosten, die diese 
Kriterien nicht erfüllen, werden vollständig als Perioden-
aufwand erfasst. 

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögens-
werte wie Schutzrechte, Markenrechte und Software 
werden zu Anschaffungskosten angesetzt. Immaterielle 
Vermögenswerte mit bestimmter Nutzungsdauer werden 
in der Regel über fünf Jahre linear abgeschrieben. Die 
Nutzungsdauern, Restwerte und Abschreibungsme-
thoden werden regelmäßig überprüft. Geschäfts- oder 
Firmenwerte sowie immaterielle Vermögensgegenstände 
mit unbestimmter Nutzungsdauer unterliegen keiner 
planmäßigen Abschreibung.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten aktiviert und planmäßig 
entsprechend der voraussichtlichen wirtschaftlichen 
Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Die Nutzungsdau-
ern, Restwerte und Abschreibungsmethoden werden 
jährlich überprüft. Den planmäßigen Abschreibungen auf 
Sachanlagen liegen im Wesentlichen folgende Nutzungs-
dauern zu Grunde:

nutzungsdauern sachanlagen

Wohn- und Produktionsgebäude 25 bis 33 Jahre 

Übrige Gebäude 10 bis 25 Jahre

Technische Anlagen und Maschinen 5 bis 15 Jahre

Fahrzeuge 4 Jahre

Betriebs- und Geschäftsaustattung 3 bis 15 Jahre

Die Herstellungskosten selbst erstellter Sachanlagen 
werden anhand direkt zurechenbarer Einzelkosten sowie 
der anteiligen herstellungsbezogenen Gemeinkosten 
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ermittelt. Zinsen für Fremdkapital werden nach IAS 23 
„Fremdkapitalkosten“ als laufender Aufwand erfasst. 
Kosten für die Reparatur und Wartung von Sachanlagen 
stellen ebenso Periodenaufwand dar. Umfangreiche 
Erneuerungen oder Verbesserungen, die die Produkti-
onskapazität wesentlich erhöhen oder die Lebensdauer 
eines Vermögenswerts deutlich verlängern, werden 
aktiviert. Komponenten, die auf diese Weise zuvor 
aktiviert und durch neu zu aktivierende Maßnahmen 
ersetzt wurden, werden entsprechend als Abgänge 
berücksichtigt. Zuwendungen der öffentlichen Hand 
mindern die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. 

Eine Überprüfung der Werthaltigkeit erfolgt bei 
Geschäfts- oder Firmenwerten sowie immateriellen 
Vermögenswerten mit unbestimmter Nutzungsdauer 
mindestens jährlich, bei sonstigen immateriellen Ver-
mögenswerten mit begrenzter Nutzungsdauer sowie bei 
Sachanlagen und sonstigen Vermögenswerten nur bei 
Vorliegen konkreter Anhaltspunkte. Eine Wertminderung 
wird ergebniswirksam erfasst, soweit der erzielbare 
Betrag des Vermögenswerts den Buchwert unterschrei-
tet. Der erzielbare Betrag wird für jeden Vermögenswert 
grundsätzlich einzeln ermittelt. Sofern ein Vermögens-
wert keine weitgehend von anderen Vermögenswerten 
unabhängigen Mittelzufl üsse erzeugt, erfolgt die Ermitt-
lung auf Basis einer Gruppe von Vermögenswerten, die 
als zahlungsmittelgenerierende Einheit bestimmt ist. Der 
erzielbare Betrag ist der höhere Betrag aus Nettover-
äußerungswert und Nutzungswert. Der Nettoveräuße-
rungswert entspricht dem Betrag, der aus einem Verkauf 
eines Vermögenswerts zu marktüblichen Bedingungen 
erzielbar ist, abzüglich seiner Veräußerungskosten. Der 
Nutzungswert wird grundsätzlich auf Basis der geschätz-
ten künftigen Cashfl ows aus der Nutzung und dem Ab -
gang eines Vermögenswerts mit Hilfe des Discounted-
Cashfl ow-Verfahrens ermittelt. Die Cashfl ows werden aus 
der Unternehmensplanung abgeleitet, aktuelle Entwick-
lungen werden berücksichtigt. Sie werden unter Anwen-
dung risikoäquivalenter Kapitalisierungszinssätze auf den 
Zeitpunkt der Überprüfung der Werthaltigkeit abgezinst. 

Bei Entfall des Grundes für eine in Vorjahren erfasste 
Wertminderung erfolgt, mit Ausnahme des Geschäfts- 
oder Firmenwerts, eine Wertaufholung bis höchstens auf 
die fortgeführten Anschaffungskosten. 

Die Bewertung der Vorräte erfolgt gemäß IAS 2 
„Vorräte“ zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten 
oder zu dem niedrigeren Nettoveräußerungswert. Der 
Nettoveräußerungswert ist der geschätzte, im normalen 
Geschäftsgang erzielbare Verkaufserlös abzüglich der ge-

schätzten Kosten bis zur Fertigstellung und der geschätz-
ten notwendigen Vertriebskosten. Die Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten der Vorräte werden nach der 
Durchschnittsmethode bewertet. Die Herstellungskosten 
enthalten neben den Einzelkosten anteilige Material- 
und Fertigungsgemeinkosten sowie fertigungsbedingte 
Abschreibungen. Darüber hinaus werden die anteiligen 
Kosten für die betriebliche Altersversorgung und für 
freiwillige soziale Leistungen des Unternehmens sowie 
produktionsbezogene Verwaltungskosten einbezogen.

Finanzinstrumente sind Verträge, die bei einem 
Unternehmen zu einem fi nanziellen Vermögenswert und 
bei einem anderen Unternehmen zu einer fi nanziellen 
Verbindlichkeit führen. Bei dem erstmaligen Ansatz von 
fi nanziellen Vermögenswerten und fi nanziellen Verbind-
lichkeiten werden diese zu ihrem beizulegenden Zeitwert 
bewertet. Die Finanzinstrumente im Beiersdorf Konzern 
sind ausschließlich den Kategorien „Kredite und Forde-
rungen“ (KuF), „Zur Veräußerung verfügbar“ (ZVv), „bis 
zur Endfälligkeit zu halten“ (zEh) bzw. „Andere fi nanzielle 
Verbindlichkeiten“ (AfV) zugeordnet. Derivative Finanz-
instrumente mit Hedge Beziehung sind gemäß IAS 39 
keiner separaten Kategorie zuzuordnen, im Beiersdorf 
Konzern werden diese unter „Derivative Finanzinstru-
mente“ (DF) subsumiert. 

Kredite und Forderungen sind nicht derivative Fi-
nanzinstrumente mit festen oder bestimmbaren Zahlun-
gen, die nicht an einem aktiven Markt notiert sind. Sie 
werden nach ihrer erstmaligen Erfassung grundsätzlich 
zu fortgeführten Anschaffungskosten unter Anwendung 
der Effektivzinsmethode bilanziert. 

Zur Veräußerung verfügbare fi nanzielle Ver-
mögenswerte sind jene nicht derivativen fi nanziellen 
Vermögenswerte, die nicht in eine andere Kategorie 
fallen und als „Zur Veräußerung verfügbar“ klassifi ziert 
wurden. Sie werden grundsätzlich mit dem beizulegen-
den Zeitwert bewertet. Die daraus resultierenden Gewin-
ne und Verluste werden erfolgsneutral im Eigenkapital 
erfasst. Mit Abgang oder bei Wertberichtigung dieser 
fi nanziellen Vermögenswerte werden die kumulierten, 
im Eigenkapital erfassten Gewinne und Verluste erfolgs-
wirksam in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. Die 
Bewertung erfolgt auf Basis entsprechender Marktwerte 
oder durch Anwendung geeigneter Bewertungsmetho-
den. Finanzinvestitionen in Eigen kapitalinstrumente, für 
die kein aktiver Markt existiert und deren Zeitwert nicht 
verlässlich ermittelt werden kann, sind zu ihren Anschaf-
fungskosten bewertet.
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Bis zur Endfälligkeit zu haltende Finanzinvesti-
tionen sind nicht derivative fi nanzielle Vermögens-
werte mit festen oder bestimmbaren Zahlungen und 
einer  festen Laufzeit. Sie werden mit den fortgeführten 
Anschaffungskosten unter Anwendung der Effektivzins-
methode bewertet.

Derivative Finanzinstrumente werden im  Beiersdorf 
Konzern zur Steuerung von gegenwärtigen und zukünfti-
gen Währungsrisiken eingesetzt. Der Ansatz der derivati-
ven Finanzinstrumente erfolgt dabei zum Zeitwert. Deri-
vative Finanzinstrumente werden in der Bilanz unter den 
sonstigen fi nanziellen Vermögenswerten bzw. unter den 
sonstigen fi nanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Die Bilanzierung von Zeitwertänderungen der deri-
vativen Finanzinstrumente hängt davon ab, ob diese Ins-
trumente als Sicherungsinstrumente eingesetzt werden 
und die Voraussetzungen zur Bilanzierung von Siche-
rungsbeziehungen gemäß IAS 39 erfüllen. Sind diese 
Voraussetzungen trotz Vorliegens eines wirtschaftlichen 
Sicherungszusammenhangs nicht gegeben, werden die 
Zeitwertänderungen der derivativen Finanzinstrumente 
unmittelbar erfolgswirksam erfasst. Der effektive Teil der 
Zeitwertänderung eines derivativen Finanzinstruments, 
das als Sicherungsinstrument bestimmt wurde und die 
Voraussetzungen für die Bilanzierung einer Sicherungs-
beziehung für die Absicherung von Zahlungsströmen 
erfüllt (Cashfl ow Hedge), wird unter Berücksichtigung 
des darauf entfallenden steuerlichen Effekts unmittelbar 
im Eigenkapital erfasst. Der ineffektive Teil wird ergeb-
niswirksam erfasst. Mit Eintritt des Grundgeschäfts wird 
der effektive Teil ebenfalls ergebniswirksam erfasst. 

Die beizulegenden Zeitwerte der Finanzinstru-
mente werden auf Basis entsprechender Marktwerte 
oder durch Anwendung geeigneter Bewertungsmetho-
den bestimmt. Bei mit fortgeführten Anschaffungs kosten 
bilanzierten Finanzinstrumenten erfolgt die Bestimmung 
des Zeitwerts auf Grundlage der erwarteten Zahlungs-
ströme unter Anwendung der zum Bilanzstichtag herr-
schenden risiko- und laufzeitkon gruenten Referenzzins-
sätze. Die Zeitwerte der derivativen Finanzinstrumente 
werden auf Grundlage der zum Bilanz stichtag bestehen-
den Fremdwährungstermin kurse unter Berücksichtigung 
von risiko- und laufzeitkongruenten Referenzzinssätzen 
ermittelt. 

Das Vorliegen einer Wertminderung wird bei 
fi nanziellen Vermögenswerten zu jedem Bilanzstich-
tag ermittelt. Ein Wertminderungsaufwand wird sofort 
erfolgswirksam erfasst. Für zur Veräußerung verfügbare 

fi nanzielle Vermögenswerte wird ein bisher im Eigen-
kapital erfasster Verlust dann ebenfalls erfolgswirksam 
erfasst. Bei Forderungen aus Lieferungen und Leistun-
gen und sonstigen fi nanziellen Vermögenswerten, die 
als „Kredite und Forderungen“ klassifi ziert sind, werden 
erkennbare Risiken durch angemessene Wertminde-
rungen berücksichtigt. Die Schätzung der Wertminde-
rung bei Forderungen basiert hauptsächlich auf den 
Ergebnissen des bisherigen Zahlungsverhaltens, der 
Berücksichtigung der Altersstruktur, einer substanziellen 
Verschlechterung der Kreditwürdigkeit oder einer hohen 
Wahrscheinlichkeit für die Insolvenz eines Schuldners 
und der Veränderungen politischer und makroökonomi-
scher Rahmenbedingungen. 

Die zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerte 
und Veräußerungsgruppen und damit in Verbindung 
stehende Rückstellungen und Verbindlichkeiten werden 
als gesonderte Posten in der Bilanz ausgewiesen, wenn 
deren Veräußerung wahrscheinlich ist und die Vermö-
genswerte in ihrem jetzigen Zustand zur sofortigen Ver-
äußerung verfügbar sind. Die zur Veräußerung gehalte-
nen Vermögenswerte werden mit dem niedrigeren Wert 
aus Buchwert und beizulegendem Zeitwert abzüglich 
Veräußerungskosten angesetzt.

Die Pensionsverpfl ichtungen für die leistungsori-
entierten Altersversorgungspläne werden gemäß IAS 19 
„Leistungen an Arbeitnehmer“ nach dem Anwartschafts-
barwertverfahren berechnet. Die zu erwartenden Ver-
sorgungsleistungen werden über die gesamte Beschäfti-
gungszeit der Mitarbeiter verteilt. 

Die versicherungsmathematische Berechnung der 
Pensionsverpfl ichtungen berücksichtigt Marktzinssätze 
sowie Lohn-/Gehalts-, Renten- und Fluktuationstrends. 

Die Bewertung richtet sich nach den landesspezifi -
schen Bedingungen. Der als Rückstellung erfasste Be-
trag umfasst die Summe des Barwerts der leistungsori-
entierten Verpfl ichtung und der nicht ergebniswirksam 
erfassten versicherungsmathematischen Gewinne und 
Verluste abzüglich des noch nicht erfassten nachzuver-
rechnenden Dienstzeitaufwands und des beizulegenden 
Zeitwerts des zur unmittelbaren Erfüllung von Verpfl ich-
tungen vorhandenen Planvermögens. 

Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste 
werden, soweit sie 10 % des Barwerts der Verpfl ich-
tungen und des Zeitwerts des Planvermögens nicht 
über steigen, grundsätzlich nicht bilanziert. Der 10 % 
übersteigende Betrag wird ab dem Folgejahr über 
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die durchschnittliche Restdienstzeit der Mitarbeiter 
amortisiert. Nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand 
wird linear über den durchschnittlichen Zeitraum bis 
zum Eintritt der Unverfallbarkeit der Anwartschaft 
 amortisiert.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle 
erkennbaren zukünftigen Zahlungsverpfl ichtungen, 
Risiken und ungewissen Verpfl ichtungen des Konzerns, 
die auf gegenwärtigen gesetzlichen oder faktischen 
 Verpfl ichtungen aufgrund vergangener Ereignisse basie-
ren und bei denen eine verlässliche Schätzung der Höhe 
der Verpfl ichtung möglich ist. Sie haben überwiegend 
eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Die langfristigen 
Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem 
Jahr werden abgezinst, soweit der Zinseffekt wesent-
lich ist. 

Rückstellungen für Altersteilzeitvereinbarungen wer-
den im Konzernabschluss als Verpfl ichtungen aus Anlass 
der Beendigung des Arbeitsverhältnisses behandelt und 
in Höhe des Barwerts der erwarteten zukünftigen zusätz-
lichen Zahlungen angesetzt. Bei der Bemessung der 
Rückstellungen werden sowohl bereits mit den Arbeit-
nehmern abgeschlossene Altersteilzeitverhältnisse als 
auch potenzielle Altersteilzeitverhältnisse berücksichtigt, 
bei denen zum Bilanzstichtag davon auszugehen ist, dass 
sie auf Grundlage der bestehenden Tarifverträge zustan-
de kommen werden. 

Für Restrukturierungsmaßnahmen werden Rück-
stellungen gebildet, wenn ein detaillierter, formaler 
Restrukturierungsplan besteht und bei den Betroffenen 
eine gerechtfertigte Erwartung geweckt wurde, dass die 
Restrukturierungsmaßnahmen durchgeführt werden. 
Bei der Bewertung der Restrukturierungsrückstellungen 
werden nur die Aufwendungen berücksichtigt, die unmit-
telbar im Rahmen der Restrukturierung entstehen und 
nicht mit den laufenden Aktivitäten des Unternehmens 
im Zusammenhang stehen. 

Andere fi nanzielle Verbindlichkeiten werden unter 
Anwendung der Effektivzinsmethode mit ihren fortge-
führten Anschaffungskosten angesetzt. Langfristige 

 Verbindlichkeiten werden abgezinst, soweit der Zinsef-
fekt wesentlich ist. Als langfristig werden Verbindlichkei-
ten mit Restlaufzeiten über zwölf Monaten eingestuft.

Tatsächliche Erstattungsansprüche und -schulden für 
Ertragsteuern für laufende und frühere Perioden werden 
mit dem erwarteten Betrag angesetzt. Zur Berechnung 
des Betrags werden die Steuersätze und Steuergesetze 
zu Grunde gelegt, die am Bilanzstichtag gelten.

Latente Steuern resultieren aus zeitlich abweichen-
den Wertansätzen zwischen den steuerbilanziellen und 
den handelsrechtlichen Wertansätzen von Vermögens-
werten und Schulden sowie aus steuerlichen Verlustvor-
trägen. Die Ermittlung erfolgt nach der bilanzorientierten 
Verbindlichkeitsmethode und beruht auf der Anwendung 
der in den einzelnen Ländern zum Realisationszeitpunkt 
erwarteten Steuersätze.  Diese basieren grundsätzlich auf 
den am Bilanzstichtag gültigen gesetzlichen Regelun-
gen. Für Unterschiede aus der erstmaligen Bilanzierung 
von Vermögenswerten oder Schulden, die weder den 
Konzerngewinn noch den steuerlichen Gewinn berühren, 
werden keine latenten Steuern gebildet. Latente Steuern 
auf temporäre Differenzen, Verlustvorträge und Steuer-
gutschriften werden in dem Umfang aktiviert, in dem es 
wahrscheinlich ist, dass künftig ausreichend zu versteu-
erndes Einkommen zur Nutzung dieser Steueransprüche 
verfügbar sein wird. Die aktivierten latenten Steuern 
werden jährlich auf ihre Realisierbarkeit überprüft. 
Ertragsteuern, die sich auf Posten beziehen, die direkt 
im Eigenkapital erfasst werden, werden nicht in der 
Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. Latente Steuer-
forderungen und latente Steuerverbindlichkeiten werden 
saldiert, wenn sie gegenüber derselben Steuerbehörde 
bestehen und dieselbe Fristigkeit besitzen. 

Bei den vom Konzern als Leasingnehmer abgeschlos-
senen Leasingverträgen verbleiben im Wesentlichen alle 
mit dem Eigentum verbundenen Risiken und Chancen 
beim Leasinggeber. Sie werden daher als Operating-Lea-
singverhältnisse klassifi ziert. Leasingzahlungen hierfür 
werden als Aufwand der Periode in der Konzern-Gewinn- 
und -Verlustrechnung erfasst.


